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Das Vrichalanl dii in lem Jahten 121181309.
Ein Nachtrag zum 1. und 2. Auguſt 1891.

Das Jahr 1891 iſt vorüber! für unſer ſchweizeriſches Vaterland ein Jahr voll ungewöhnlicher Ereig—

niſſe, die den nachkommenden Geſchlechtern in dauernder Erinnerung bleiben werden!

Ungunſt der Witterung und die Gewalt der Elemente ſuchten ganze Landesgegenden, ſchwere Unglücks—

fälle Hunderte von Familien mit Noth und Trauer heim, jedem Herzen die Empfindungen und Entſchlüſſe

ſchweizeriſcher Bruderliebe nahelegend, die ſichim Unglück bewähre. Mitten unter jene Ereigniſſe aber, als wie

zur Bekräftigung dieſer Entſchlüſſe beſtimmt, fiel die Feier großer und ſeltener Feſte, welche die Eidgenoſſenſchaft

und die Stadt Bern dem Gedächtniſſe ihres Urſprunges und des daraus erwachſenen Glückes jahrhundertelangen

freien und ſelbſtſtändigen Daſeins widmeten.

Die Bundesfeier im Monat Auguſt zumalvereinigte in bisher nie geſehener Weiſe die Schweizer all—

überall in einem Gedanken. Um Diejenigen, die in Schwyz und im Rütli an erhebenden Feierlichkeiten

theilnahmen, waren im Geiſte Tauſende im In- und Auslande verſammelt, denen es verſagt blieb, an die Geſtade

des Vierwaldſtätterſees zu eilen.

Dort aber — am zweiten Auguſt im Rütli — welch' ein Gegenſatz zu jenem 14. Oktober 1798, an

dem auf der nämlichen Stätte die ſich frei nennenden, in der That aber von den Frankengeknechteten Räthe der

Helvetier angeſichts der noch von der Kriegsfackel rauchenden Ruinen Nidwaldens in pomphaften Reden die

angeblich erſt beginnende ſchweizeriſche Freiheit verherrlichten!

Nein! Nun vielmehreinwirklich freies und ſelbſtſtändiges Volk, in ſeinen Vorſtehern und dichtgedrängten

Schaarenzu einer vollberechtiglen Feier verſammelt, die in den Worten ſeiner erſten Vertreter und in der ein—

müthigen Erhebung der Gemüther das Gepräge voller Wahrhaftigkeit trug. Wer unter den Zeitgenoſſen, wer

unter den Nachkommenſollte dieſer Tage je vergeſſen können!
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So wird es denn auch unſere Leſer nicht verwundern, wenn die nachfolgenden Blaͤtter ſich einem Gegen—

ſtande zuwenden, der mit den erſten Auguſttagen 1891 in Verbindung ſteht. Wie andere unſerer Neujahrs—

ſtücke ſetzen ſie ſich dabei die wiſſenſchaftliche Behandlung einer Frage aus dem Gebiete der Schweizergeſchichte

zur Aufgabe.

Die Bundesfeier des letzten Sommers amVierwaldſtätterſee umfaßte, genau betrachtet, zwei

Gedäͤchtnißfeſte.

Schwyz war zur Stätte des erſten und hauptſächlichſten erwählt. Sehr begründet und natürlich! Denn

von Schwyzträgt die Eidgenoſſenſchaft ihren Namen ſeit dem Tage, da die ſchwyzeriſchen Hellebarden bei Mor—

garten ihn der Welt zuerſt bekannt machten. Schwyz verwahrt auch die Urkunde des Dreiländerbundes vom

1. Auguſt 1291, die als älteſter noch vorhandener voller Ausdruck der Verbindung der Länder den Ausgangs—

punkt der urkundlichen Geſchichte der eidgenöſſiſchen Bünde bildet. Die Feſtverſammlung in Schwyzfeierte die

Wiederkehr des 1. Auguſt nach ſechshundert Jahren.

Im Bundesbrieſe von 1291 aber, wie auf den Tagen der Eidgenoſſen bis heute, ſteht Uri an erſter

Stelle unter den Ländern und nach den Ueberlieferungen der Chroniken und des Volkes war nicht Schwyz die

Stätte des erſten Bundesſchwurs, ſondern das zwiſchen den Felſen des urneriſchen Seelisberg verborgen ein—

gebettete Rütli. Dieſer Stellung von Uri unddieſen Ueberlieferungen entſprach es, daß wenigſtens der zweite

Theil des Bundesfeſtes ihnen galt und daß das Rütli am 2. Auguſt 1891 einen neuen Schwur der Eid⸗

genoſſen hörte.

In ähnlicher Weiſe durchweht eine zwiefache Geſchichte vom Urſprung der Bünde das unſterbliche Werk

des Sängers, der, erfüllt von dem was ihmTſchudi, Scheuchzer, Göthe erzählten, der Eidgenoſſenſchaft ihr

herrlichſtes Denkmal ſchuf. In Schillers Wilhelm Tell gehen die Erzählungen vom Rütlibund, den die Stauf⸗

facherin durch ihre kluge Rede zum Gemahl, den der Schwyzer als erſter nach Bundesgenoſſen Verlangender

ins Leben rief,und von Ur's eigener, dem Bunde zuvorkommender Befreiung durch den Schuß des Tell neben

einander her. Emporgetragen durch des Dichters Begeiſterung, nimmt der Leſer der Vereinigung zweier ver—

ſchiedener Entwicklungen der Dinge im Dramaebenſo wenig wahr,als die erhebenden Feſte in Schwyz und im

Rütli ihres Unterſchiedes inne zu werdengeſtatteten.

Woherdieſe Doppelgeſtalt des Anfangs dereidgenöſſiſchen Bünde?

Der Verfaſſer dieſer Zeilen ſprach ſich hierüber an anderm Orte“) vor kurzer Zeit ſo einläßlich aus,

daß es unbeſcheiden wäre, das Geſagte hier zu wiederholen.

Hier ſoll nur davon die Rede ſein, welcher Antheil im Bereiche der urkundlichen Geſchichte

dem Lande Uri am Urſprung der Eidgenoſſenſchaft gebührt. Allzuſehr nämlich, will es unsſcheinen, tritt der—

ſelbe meiſt in den neueren Darſtellungen der Anfänge der ſchweizeriſchen Geſchichte zurück, wozu freilich Manches

faſt nothwendig führen muß.

) S. Anzeiger für ſchweizeriſche Geſchichte. Jahrg. 1891, Nr. J. (Eröffnungsrede zur Jahresverſammlung

der Allgem. geſchichtforſchenden Geſellſchaft der Schweiz in Solothurn am 24. Sept. 1890.)



—

Der Rütlibund und der Schuß des Tell nehmen in der Volksüberlieferung allerdings die gewichtigſte

Stelle ein, ragen aber in die urkundliche Geſchichte der Länder mit keinen gleichzeitigen Zeugniſſen herein. Da—

gegen richtet natürliches Gefallen an dem muthigen undbeharrlichen Aufſtreben von Schwyz gegen volle Landes—

herrſchaftdes Hauſes Habsburg die Blicke des Geſchichtsforſchers vorzugsweiſe aufdieſe urkundlich zu verfolgende

Entwicklung. Das durch Lage und Naturwiedurch die perſönliche Freiheit der großen Mehrzahl ſeiner Bewohner

ohnehin begünſtigtere Land betrat mit dem Siege von Morgarten eine glänzendere Laufbahn, als das abgeſchloſſenere

Uri. Endlich ging wohl auch die Erklärung einzelner Dokumente bisher weniger vollſtändig auf den Grund

der Dinge ein, als ſie es hätte thun können. Dies alles trug dazu bei, Uri's Geſchicke und Rolle in den dritt⸗

halb Jahrzehnten der bleibenden Begründung der Eidgenoſſenſchaft bisher, wie wir glauben, nicht vollſtändig zu

erkennen. An der Hand der Quellen ſei der Verſuch näherer Ermittlung hierüber geſtattet.

Die Geſchichte von Uri von der älteſten Beſiedlung des Landes bis auf König Rudolfs Zeit (1273

bis 1291) iſt in der ſchönen Feſtſchriftzur Bundesfeier von Herrn Profeſſor Dr. Oecchsli ebenſo gründlich als

klar und lebensvoll dargeſtellt. In vorzüglicher Weiſe iſt dort gezeigt, daß das im Jahr 8538 durch König

Ludwig andie Abtei Zürich geſchenkte Land allen Anzeichen nach das ganze Thal der Reuß von Göſchenen

herab bis zum Seebei Flüelen nebſt den Seitenthälern umfaßte und wie von dieſer Grundlage aus im Laufe

von fünfthalb Jahrhunderten der Grundbeſitz, die Verhältniſſe der Bewohner nach ihren verſchiedenen Ständen

und die öffentliche Gewalt auf dieſem Boden ſich entfalteten. Manſieht aus dem Keimejener Schenkung, deſſen

Spurenſich nicht verwiſchen, die einheitliche Gemeinde des Landes erwachſen, die gegen Mitte des dreizehnten

Jahrhunderts dasſelbe nach innen und außenvertritt und innerhalb der ihr zuſtehenden Befugniſſe die höchſte

Gewalt übt. Im Anſchluß an dasdarüberſotrefflich Geſagte fügen wir nur wenige Bemerkungenbei.

Wie für den größten Theil der ſchweizeriſchen Landſchaften war auch für Uri die Epoche zähringiſcher

Herrſchaft unſtreitig von einer Bedeutung, die ſich aus Mangel anhinreichenden Nachrichten kaum genug ermeſſen

läßt. Hundertundzwanzig Jahre lang (1008 —1218) beſaßen und übten die Herzoge von Zähringen die Hoheit

über das Land, das ihnen von Kaiſer Heinrich IV. mit der Reichsvogtei Zürich, zu der es gehörte, übergeben

war. Die Worte Otto's vonFreiſingen über dieſen Vorgangzeigen, daßdieſe Uebergabe weit mehr bedeutete, als

die bloße Übertragung eines Richteramtes; ſie ſollte Herzog Bertold II. zur Entſchädigung für die aufgegebenen

Anſprüche auf das Herzogthum Schwabendienen. Volle, ſelbſtſtändige und erbliche Regierungsgewalt verlieh ſie

dem Hauſe Zähringen im UmfangederReichsvogtei, den ſelbſtſtändigen Beſitz der Pfalz Zürich mit allen damit

verbundenen kaiſerlichen Rechten und Einkünften. Vonden Herzogen gingjetzt auch das oberſte Richteramt in

Zürich zu Lehen, das ſeit alter Zeit den Grafen von Lenzburg-Baden zuſtand, bis zu deren Erlöſchen (1172).

Noch ein Jahrhundert nach des letzten Herzogs Ableben klingt die Erinnerung an dieſe hohe Stellung der Fürſten

von Zähringen imzürcheriſchen Richtebriefnach. Wieſehr hatte ſie übrigens im Laufeder Zeitnicht nur durch

das burgundiſche Rektorat der Herzoge, ſondern auch durch die ganze ökonomiſche und politiſche Entwicklung der

ihnen unterſtehenden Gebiete gewonnen, dankdereinſichtigen, kräftigen, den Adel beherrſchenden und die Städte

und das Bürgerthumfördernden Politik der Zähringer!

Auch auf Uri übte ſie ihre Wirkung aus. Unter ihrem Einfluſſe erfolgten Verbindungen zwiſchen den

dynaſtiſchen Familien des Zürichgaues und Aargaues mit denjenigen des burgundiſchen Landes, verzweigtenſich

die Eſchenbach und Wediswile ins berniſche Oberland. Unter ihrem Einfluſſe kamen nach Uri — wiedieFeſt—

ſchrift von Oechsli ſehr gut zeigt — deutſche und burgundiſche Herren; vom Zürichſee die Rapperswiler, aus
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dem berniſchen Emmenthal die Schweinsberg-Attinghuſen, wohl auch andere Adelige, die im dreizehnten Jahr—

hundert als Grundbeſitzer im Reußthal neben der Abtei Zürich erſcheinen. Wichtiger noch war wohlder Einfluß

der zähringiſchen Herrſchaft auf die Stellung der Aebtiſſin und der Thalleute ihr gegenüber. Wenn ſchon in

Zürich, wo die Zähringer doch vor 1172 neben den lenzburgiſchen Grafen noch wenigeingriffen, die Aebtiſſin

den behaupteten erſten Rang unter des Herzogs Hoheit einbüßte, die über ihr ſtand, ſo wird im entfernteren

Uri, wo von lenzburgiſchem Amten keine Spuren zeugen, Aehnliches noch mehr der Fall geweſen ſein. Der

Herzog ſchaltete hier freier. Wie er in Zürich, mit kaiſerlicher Autorität Verfügungen über die Abtei und

deren Verwaltung erlaſſend, den Schultheißen der Aebtiſſin und die Bürger ſeinen Schultheißen und ſeine

Bürger nennt, ſo wird er in Uri — aufwelches jene Anordnungenſich ausdrücklich erſtreckten — ſich noch

entſchiedener zur Abtei und zu ihren Thalleuten in das gleiche Verhältniß geſetzt haben, wie in Zürich zur Aebtiſſin

und den ihr dienenden Bewohnern der Stadt. Den Thalleuten aber kam dasin ähnlicher Weiſe zu gute, wie

dieſen letzteren. Ihre Abhängigkeit von der Abtei minderte ſich. Unter der Hoheit des Herzogs, welcher der

Gemeinde der Gotteshausleute den Ammann undRichter, wie Zürichs Bürgern ſeinen Schultheißen ſetzte, und

zwar beiderorts wohl nicht ohne auf die Wünſche der Untergebenen zu hören, bewegte ſich die Thalgemeinde in

ähnlicher Weiſe wie die zähringiſchen Bürgerſchaften. Aus dieſen Vorgängenerklärt ſich, daß (wie die Feſt—

ſchrift nachweist) die urſprünglichen Gerichtsbeamten der Aebtiſſin, die Maier ihrer vier Höfe (Altorf, Bürglen,

Erſtfelden und Silenen) ſchon im dreizehnten Jahrhundert, aller richterlichen und polizeilichen Befugniſſe entkleidet,

bloß als Verwalter ihrer Einkünfte erſcheinen, während jene Befugniſſe auf die Gemeinde der Gotteshausleute

und deren Vorſtand, den herzoglichen Ammann, übergegangen ſind. Die Gemeinſamkeit der Markgenoſſenſchaft,

welche ſeit uralter Zeit das Land umfaßte, verband mit der Gemeinde der Gotteshausleute die übrigen Grund—

beſitzerim Thale und geſtaltete dieſelbe hiedurch zur eigentlichen Landesverſammlung (universitas, communitas)

und ihren Vorſtand zum Landammann.*)

Daßdie Fürſten übrigens zu perſönlicher Ausübung der höchſten richterlichen Gewalt nur ſelten ins

Land gerufen werden mochten, daß die Verwaltung ausgedehnter Landſchaften und die Entfernungihrer Reſidenzen—

ſie anderwärts feſthielt, — das konnte ſelbſtſtändiger Bewegung der Gemeinde nurförderlich ſein.

Die Regierung der Zähringer ſcheint aber für Uri auch noch in anderer Weiſe bedeutend geweſen zu

ſein. In den Anfängen des dreizehnten Jahrhunderts tauchen die erſten urkundlichen Spuren des Straßenzugs

über den Gotthard auf. Sollte nicht die Anlegung dieſer Saumſtraße, die für den aufblühenden Handelsplatz

Zürich, wie für Uri, und für die kürzeſte Verbindung der zähringiſchen Lande überhaupt mit Mailand von großer

Bedeutung war, von den Fürſten begünſtigt und gefördert worden ſein, unter denen Zürich und Uri ſtanden?

Jenes ſchildert Otto von Freiſingen zur Zeit, da ſich in der Stadt die große neue Kirche der Probſtei nach

dem Muſter des Domes von Pavia erhob, zur Zeit, da Arnold von Brescia in Zürich Zuflucht fand, zur

Zeit Herzog Bertolds III. und Herzog Konrads. Schwerlich entbehrte die Stadt damals noch des geradeſten

Verbindungsweges mit den Lombarden. **)

*) Wie ſchon 955 die „inhabitantes Uroniam“* mit dem Reichsvogte in Sürich in gemeinſamer Sache verhandeln,
ſo erſcheinen noch beſtimmter die „Dranienses“ in der Urkunde Pfalzgraf Otto's, des Vogtes von Sekingen, für die Glarner

vom Jahr 1196 als eine Geſammtheit bezeichnet. Unzweifelhaft beſtand damals ſchon die Universitas. Vergl. Urkundenbuch

der Stadt und Landſchaft Zürich, IS. 95 Nr. 203 und S. 236 Nr. 356.

)Zudieſer Darſtellung vergl. Vögelin, S., Das alte 8ürich (zweite Auflage, von Or. A. Nüſcheler und Prof.

S. Vögelin). Bd. I (1890), S. 236 -239.
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So lagen die Dinge, als am 18. Februar 1218 Herzog Bertold V. von Zähringen, derletzte kraft—
volle Träger des Namens, die Augenſchloß, ein Ereigniß von größter Bedeutung für die von ihmbeherrſchten

Lande, wie für König Friedrich II. von Staufen. Denn in dem Verſtorbenen erloſch ein dem königlichen eben⸗

bürtiges Haus, aus deſſen Nachlaß ein Umfang von Beſitz und Macht an dasReich zurückfiel, den der König

nicht wieder in einer Hand vereinigt zu ſehen wünſchen konnte.

Es iſt im Allgemeinen bekannt, wie er hierin verfügte. Die Reichsvogtei Zürich im Beſondern verlor

ihren bisherigen Umfang. Diebeidengeiſtlichen Stifte und die Stadt behielt der König beim Reiche; in Zürichs

Umgegendundweiterhin verlieh er die Vogtei theils an Graf Ulrich von Kiburg, Herzog Bertolds V. Schweſter—

mannund Erbenaller zähringiſchen Güter ſüdlich vom Rheine, theils an die Edeln von Schnabelburg und

andere Herren und Ritter. Uri wurdeebenfalls abgetrennt und die Vogtei über das Land kam anden Grafen

Rudolf von Habsburg. Zwarkennen wir weder den Augenblick, noch die Form,inwelcher dies geſchah; aber

die Thatſache geht aus einer ſpätern Urkunde König Heinrichs für Uri unwiderſprechlich hervor.

Eine tiefgreifende Veränderung trat damit für das Landein, ebenſo geeignet, die Stellung der Aebtiſſin

zu heben, wie den Landleuten wenig zu gefallen. Die Aebtiſſin, jetzt in Zürich und in Uri des überlegenen

Anſehens der zähringiſchen Fürſtenmacht entledigt, dort wieder die erſte Stellung einnehmend und bald aus—

drücklich vom Könige ſelbſt als „Fürſtin“ begrüßt, hier dem Grafen im Rangevorgehend, hatte nunmehr bloß

nach Seite der aufſtrebenden Bürgerſchaft in Zürich und der Thalleute in Uri ihre Rechte zu wahren. Sie

konnte dafür des Königs Schutz und, wo nöthig, die Amtswirkſamkeit des Grafen anrufen. Die Gemeinde von

Uri aber ſah ſich nicht mehr der Hoheit eines fernen, ihrer Entwicklung günſtigen Fürſtenhauſes untergeben,

ſondern derjenigen eines nahen Herrn, der in den Thälern von Schwyz und Unterwalden, in Luzern und im

Aargau als Landgraf oder als Vogt von Murbach gebot. Mitwelcher Machtvollkommenheithatte er erſtkürzlich

im Marchenſtreit zwiſchen Schwyz und Einſiedeln (1217) entſchieden! Welches Anſehen hatte ſein Name, wenn

ſchon 1210 man in Engelberg ihn urkundlich princeps nannte! Ammeiſten Gewicht legte Graf Rudolfſelbſt

auf ſeineneue Erwerbung. Nach wenig Jahrenerhielt er für den Entzugderſelben beſtimmte Entſchädigung,

wie König Heinrichs Wortezeigen.

Leider iſt freilich die Urkunde, aus welcher allein wir dies Alles erfahren — der Erlaß König Heinrichs

an das Land Uri vom 26. Mai 1231 — über die Gründeder verfügten Rücknahme der Vogtei aus der

Hand des Grafen Rudolf an das Reich faſt ebenſo ſtumm, wieüberdiejenigen ihrer einſtigen Verleihung an

denſelben. Die wahrſcheinlichſte Erklärung des Vorgangesliegt in den Vermuthungen,dieauch dieFeſtſchrift ausſpricht.

Der Königwollte, in Uebereinſtimmung mit Kaiſer Friedrichs Abſichten,denZugang zum Gotthardpaſſe in des Reiches

Handen wiſſen; Graf Rudolf aber konnte den ihm zugemutheten Rückkauf dem Könige um ſo wenigerverſagen,

als dieſer ſich jüngſt erſt herbeigelaſſen hatte,des Grafen Sohn Albert, nach ſchwerer Kränkung des königlichen

Anſehens durch denſelben, wieder zu Gnaden aufzunehmen. Wie demauch ſei, über den Eindruck der königlichen

Verfügung auf den dritten Betheiligten, das Land Uri, kann kein Zweifel beſtehen. Ob dasſelbe ſolche nach—

geſucht habe oder nicht, es liest ſichaus den Worten des Erlaſſes ſelbſt heraus, wie derſelbe von den Thal—

leuten aufgenommen wurde. Denn mögen auch der königliche Gruß an die Gemeinde unddieVerſicherung,

daß der König wie immer nur das Wohlſeiner Untergebenen beabſichtige, bloße Formel ſein, ſo liegt doch in

der Thatſache der feierlichen Mittheilung des Geſchehenen an das Land und noch beſtimmter in dem damitver—

bundenen „Verſprechen“, dasſelbe in Zukunft niemals, weder durch Verleihung noch Verpfändung, aus der
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Hand des Reiches geben, ſondern es vielmehrſtets bei demſelben behalten zu wollen, der——3 Beweis der

Uebereinſtimmung der königlichen Erklärung mit den Wünſchen des Landes.

Noch mehr als zur Zeit der zähringiſchen Hoheit ſah ſich die Gemeindejetzt in einer Lage, die geeignet

war, ihr volle Bewegungsfreiheitzu gewähren. Sie genoß nundieſelbe Stellung, wie die nur dem Reiche

untergebenen ſtädtiſchen Bürgerſchaften, und ähnlich wie dasjenige Zürichs wurde auch mehr und mehrihr Ver—

hältniß zur Abtei. Schondie ſo zu ſagen parallelen Erlaſſe, die König Heinrich in den nächſten Jahren an

Zürich zum Schutze der Abtei und an die Gemeinde Uri zum Schutze des Kloſters Wettingen erließ, das neben

der Abtei Grundbeſitz im Lande zu erwerben begann, zeigen, wie kräftig das Bewußtlſein errungener Freiheit die

Stadt Zürich und das Reichsland Uri erfüllte. Undwieſehrſich der perſönliche Stand der Gotteshausleute der

Abtei — d. h. der weitaus größten Zahl der Thalbewohner und Glieder der Gemeinde — bereits zu faſt

völliger Gleichheit mit demjenigen freier Leute erhoben hatte, zeigt die merkwürdige Form derFreilaſſung

Höriger, die in Uri wie in Zürich in der Uebergabe des Betreffenden an den Altar der Abtei beſtand.) Mit

Recht nennt die Feſtſchrift König Heinrichs Gnadenbezeugung für Uri den Grundſtein ſchweizeriſcher Freiheit.

Auch darüber kann kein Zweifel beſtehen, daß der Vorzug, deſſen ſich Uri nunerfreute, bei ſeinen

perſönlich freien Nachbarn in Schwyz, die ihrem Unabhängigkeitsſinn von jeher gegen Einſiedeln ſo be—

harrlich Raum gaben, den Gedanken fördern, wennnicht wecken mußte, zugleicher Stellung wie Uri zu gelangen.

Als Kaiſer Friedrichim Dezember 1240 vor Faenza, um mitſeinem inDeutſchland zurückgebliebenen Sohne

König Konrad ungehindert Verbindungzubehalten, auf die Hut von Como und Lecco, des Monte Cenere und

von Bellinzona, der Thäler von Livinen und Blegno in der Hand des Reiches Bedacht nahm, da gelangten auch

die Schwyzer zum Ziele. Durch Boten und Briefe dem Kaiſer ihre Ergebenheit verſichernd, erhielten ſie von

ihm einen Freiheitsbrief für Schwyz, die Erfüllung ihrer Wünſche. Freilich überließ es der Kaiſer ihrer eigenen

Kraft, ſich in der zugeſicherten Reichsfreiheit zu behaupten.

Es folgten die Jahrzehnte des großen Kampfes zwiſchen Kaiſer und Papſt und der königsloſen Zeit bis

zur Wiederherſtellung des Reiches durch König Rudolf von Habsburg.

Keine Spur weist darauf hin, daß während dieſer langen Zeit Uri nicht fortdauernd Reichsland geblieben,

daß König Heinrichs Zuſicherung vom Jahr 12831 nichtinſteter Kraftblieb.

Ebenſo zweifellos wie die Stellung des Reichslandes iſt es, daß dasſelbe zu Kaiſer Friedrich hielt bis

zu deſſen Tode, und darüber hinaus noch, und daßesſeine gibelliniſch geſinnten Nachbarn von Schwyz und

Unterwalden in den Jahren 1240-1252inihren Verſuchen unterſtützte, ſich der Landesherrſchaft des Hauſes

Habsburg⸗Laufenburg zu entziehen. Denn dieſer Verbindung unter ihnen gedenkt der Dreiländerbund vom

1. Auguſt 1291, als des alten eidlichen Bündniſſes, das er erneuere.

Auf dieſe Epoche der Kämpfe von 1240 -1252ſind (wieesdieFeſtſchrift bemerkt **) die Erzählungen

der Chroniken des fünfzehnten Jahrhunderts zu beziehen, die von der Vertreibung habsburgiſcher Vögte und des

Adels aus den Thälern von Schwyz und von Unterwalden melden ***). Aber wasſie vonähnlicher Befreiung

9) Vrgl. Fr. v. Wyß in Vögelin, S. Altes Zürich. Bd. M, S. 101, Text u. Anm. 2. —9Feſtſchrift S. 273.

**) Dr. Auguſt Bernoulli verwendetim Basler-Neujahrsblatt für 1891 die Erzählungen der Chroniken zu
einer geſchichtlichen Darſtellung, zu welcher erim Anzeiger für Schweizergeſchichte 1891 No. 2 und 3 („Die Sagen
der Waldſtätteim weißen Buch von Sarnen“) den begründenden Nachtrag liefert. Mitdenſcharfſinnigen Ausführungen am
letztern Orte über den Charakter der drei Befreiungsſagen von Schwyz, Uri und Unterwalden und denUnterſchied zwiſchen
der Tellſage und derjenigen von Schwyz und Unterwalden ganz einverſtanden, würden wir doch Bedenken tragen, auch nur

letztere ſo beſtimmt als hiſtoriſches Material zu betrachten, wie dies im Basler-Neujahrsblattgeſchieht.

8
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Uri's erzählen, muß einer andern Zeit entſtammen. Dennnichtnurerſtreckte ſich Habsburg-Laufenburgs Beſitz

und Gewalt niemals über Uri, ſondern bis 1252 und auch inder königloſen Zeit ſtand das Reichsland gerade

mit dem Haupte des Geſammthauſes Habsburg, mit Graf Rudolf dem nachmaligen Könige,infriedlichſter Ver—

bindung. Ihn, der bis zu Ende an König Konrad von Staufenfeſthielt und noch 1254 ſich dem päpſtlichen

Bannedarüberfurchtlos ausſetzte, beriefdie Gemeinde Uri 1257 und 1258 zu Handhabung desoberſten Ge—

richtes im Lande.

InErinnerung andieſes nicht unterbrochene Vertrauen beſtätigte König Rudolf kurz nach ſeiner Thron—

beſteigung die Reichsfreiheitvon Uri am 8. Januar 1274. Esgeſchah in Ausdrücken, die noch vollere Huld

athmen, als König Heinrichs Brief vom 26. Mai 1231, indenentſcheidenden Zuſicherungen aber theils mit

Heinrichs, theils mit Kaiſer Friedrichs Urkunde für Schwyz von 1240 wörtlich übereinſtimmen. Freilich

anerkannte der Königdieletztere nicht, da ſie, als vom gebannten Kaiſer erlaſſen, keine Gültigkeit habe.

Vonhabsburgiſcher Gewalt kann Uri ſomit nur in der frühen Zeit von 1218 bis 1231 befreit worden

ſein (Dr. HermannvonLiebenau verlegte in dieſe Zeit den Schuß des Tell), oder — wiedie ſechszig Jahre

voller Reichsfreiheit des Landes (1231-1291) weit wahrſcheinlicher machen — erſt nach König
Rudolfs Zeit.

Und wirklich legten erſt die Jahre des Königthums Rudolfs den Keim zu demſcharfen Gegenſatz

zwiſchen ſeinem Hauſe und Uri, welcher allein die Ueberlieferung von einer gewaltſamen Befreiung Uri's von

habsburgiſchem Joche erzeugen konnte.

Die Reichsſteuern, welche der König im Laufe der Jahre von den Reichsangehörigen zu fordernpflegte,

werden auch Uri nicht unberührt gelaſſen haben und von der Gemeinde als eine ungewohnte Laſt empfunden

worden ſein. Und wenn ſie nun ſah, wie der König die habsburgiſche Hausmacht in Schwyz mit Nachdruck

aufrecht erhielt, wie er aus den Händen der Abteien Seckingen und Murbach die Herrſchaft über Glarus und

Luzern, aus dem Erbe von Rapperswyl die Vogtei Urſern an ſeine Söhne brachte, wie auch Unterwalden immer

einheitlicher habsburgiſches Gebiet wurde, ſo mußte das Gefühl ſie ergreifen, von dem Hauſe Habsburg—

Oeſterreich gänzlich umſchloſſen werde ſie dem Schickſal endlicher Trennung vom Reiche und voller Abhängigkeit

von der ſie umgebenden Machtnicht entgehen.

Weitdrohendergeſtaltete ſich jetzt dieſe Ausſicht, als zur Zeit Graf Rudolfs des alten vor 1231. Sie

rief eine Verbindung unter den drei Ländern hervor, in welcher Uri in ganz anderer Weiſe, als früher, nicht

bloß den Nachbarn von Schwyz und Unterwaldenals unterſtützender, für ſich ſelbſt nicht betheiligter Bundes—

genoſſe zur Seite ſtand, ſondern vielmehr in eigener Sache, zu Wahrungeigener Freiheit in erſte Linie trat

und ſich der Bundesgenoſſenſchaft der beiden andern Länder verſicherte, ihren beſondern Beſtrebungenſeinerſeits

Vorſchub leiſtend. In einer Initiative, in der für das Reichsland jeder Vorwurf unberechtigter Auflehnung dahin

fiel, ſtellte es ſich an die Spitzedes Bundes vom 1. Auguſt 1291.

Doch, kommen wirzudieſer merkwürdigen Urkunde und dem ihr verwandten faſt gleichzeitigen Bünd—

niſſe von Uri und Schwyz mit der Stadt Zürich vom 16. Oktober 1291.

Manhatüber die Vorbereitungen und Motive, den Inhalt und diepolitiſche Bedeutung des Bundes

vom 1. Auguſt 1291 verſchiedene Anſichten geäußert.

Unſtreitig gingen demſelben Einleitungen voran, die zum Theil ſchon vor König Rudolfs Todeſtattge—

habt haben mögen. Denndie Vorausſicht des nahenden Augenblickes, in welchem des Königs Lebensende den



— —

Uebergang der Krone auf ein neues Reichshaupt und der habsburgiſchen Hausmacht auf ſeinen Sohn, Herzog

Albrecht von Oeſterreich, herbeiführen werde, konnte den leitenden Männern in den Ländern nicht entgehen. Sie

magdieſelben ſchon vor dem 15. Juli zu Verſtändigungen geführt haben, als deren reifes Ergebniß der im

Inhalt ſo reiche,im Ausdruck ſo beſtimmte Bundesvertrag mit dem 1. Auguſt ins Leben trat. Ganzirrig

wäre es aber, in demſelben einen geheimen und faſt zwanzig Jahre lang geheim gehaltenen Bund

nur weniger Eingeweihter zu ſehen. Was ausdrücklich im Namen der „Gemeinden“ der drei Länder

vereinbart und mit ihren Siegeln verſehen wurde, kann nicht ohne ihr Wiſſen und Willen geſchehen

ſein; ihnen wurde der Bund vorgelegt und von ihnen beſchworen. Der Vorgang in Zürich vom

16. Oktober ſetzt es vollends außer allen Zweifel, daß von Geheimniſſen jetzt nicht die Rede war.

Sind doch in dem in Zürich beſchworenen Bündniſſe eine Reihe von Männern aus Uri und Schwyz nament-—

lich aufgeführt,in denen man (wie der Verfaſſer der Feſtſchrift ſchon früher ausführte und wieder zeigt) die

Perſönlichkeiten erblicken muß, die am 1. Auguſt deneinflußreichſten Antheil an dem damals Geſchehenen hatten.

Schwieriger iſt die Fragenach den Motiven und der politiſchen Bedeutung des Bundniſſes zu beant⸗

worten. Sein Inhaltallein kann darüber Aufſchluß geben, da wir jeder andern Nachricht über ſein Zuſtande—

kommenentbehren.

Irren wirnicht, ſo laſſen ſich in dieſem Inhalte zwei Ziele unterſcheiden, welche die Verbündeten zu—

ſammenführten. Die Aufrechthaltung des öffentlichen Friedens durch gemeinſame Anſtrengung iſt das Eine,

was ſie im Auge haben. Weitaus die meiſten Beſtimmungen des Bundesgelten dieſem Zwecke, auch diejenige

u. A., laut welcher Jedermann ſeinem Herrn nach hergebrachtem Rechte dienen ſoll. Die Veranlaſſung zu

dieſem Beſtreben gab den Verbündeten das „Friedensrecht“, wie ſolches, jener Zeit eigen, gewöhnlich den Anfang

der Rechtsgeſetzgebung bildet, der Wille, den häufigen Gewaltthaten zuvorzukommen, und hiezu warinsbeſondere

in Zeiten der Thronvakanz und der darin zu befürchtenden Wirren doppelte Veranlaſſung. Die Ewigkeit des

Bundesſtempelt dieſen Theil ſeines Inhaltes zu bleibender Satzung. Anderes — derArtikel von Beſetzung des

richterlichen Amtes in den Thälern — wennerauch ebenfalls für die Zukunftbleibend gelten, ſoll, hat doch

zunächſt ſeine ganz beſondere undzeitliche, in der augenblicklichen Lage der Länder begründete und aufdieſelbe

bezügliche Bedeutung.

Wennſie ſich geloben, keinen „Richter“ (judex) ſich gefallen zu laſſen, der ſeinAmt um Geld oder

ſonſtwie gekauft hätte, oder nicht ein Einheimiſcher wäre, ſo frägt ſich, ob der Satz ungeachtet der im Ausdrucke

gebrauchten Einzahl nicht doch den allgemeinern Sinn habe, daß überhauptkeinerlei richterliche Befugniß, gleich—

viel gegenüber wem, in Jemandes Handgelegt werdenſoll, der jenen Bedingungennicht entſpräche. Für Uri

z. B. wo zu Ende des Jahrhunderts neben der Abtei Zürich nur noch ein großer Grundbeſitzer, das Kloſter

Wettingen, beſtand, der ſeine beſondere Gerichtsbarkeit über ſeine Einſaßen übte“*), könnte der Satz ſo verſtanden

werden, als ſolle er auch für den Beamten des Abtes von Wettingen, den Meier des Kloſters, gelten. Allein

es iſt die Landsgemeinde, die den Bundſchließt, die für ſich, in eigner Sache handelt und daher wohl auch über

kein anderes, als dasſie betreffende öffentliche Richteramt beſtimmen will, deſſen Träger derLandammann zudem
 

*) DieFeſtſchrift (S. 53 u. ff.) führt in bemerkenswerther Weiſe aus, wie der Grundbeſitz weltlicher Herren im Laufe

des dreizehnten Jahrhunderts faſt gänzlich an die Kirche überging, theils durch Rückfall an die Abtei 8ürich, theils durch

Schenkungen oder Verkauf an andere Klöſter von denen indeſſen nur Wettingen einen Beſitz größern Umfangs, vom Hauſe
Rapperswil, erlangte.
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xcr ccoxny den Titel „judex“ führt. Ganz ähnlich iſt für Schwyz anzunehmen, daßdie Vorſchrift des Bundes

auf das eine habsburgiſcheAmmann- oder Richteramt Bezug hat, welches ſeit König Rudolfs Zeit für das Land

beſtand und deſſen Träger (ſtets ein freier Landammann nach des Königs Zuſicherung) an der Spitze der den

Bundſchließenden Gemeinde ſtand. Nur für Unterwalden, wo eine ſolche Einigung des Landes noch nicht

beſtand, mag die Bundesbeſtimmung für mehr als ein Richteramt gemeint geweſen ſein.

Ihr Inhalt aber, ſoweit es wenigſtens die Landeszugehörigkeit der Richter oder Landammännerbetraf,

war nur Beſtätigung hergebrachter Uebung, wie es ja die Namen der frühern und der im Augenblicke amtenden

und beim Bundesabſchluſſe thätigen Landammänner von Uri und von Schwyz zeigen. Auch die zweite Bedin—

gung, an welche das Amtgeknüpft bleiben ſoll, wäre wohl nicht von Männernaufgeſtellt worden,diederſelben

nicht entſprochen hätten.

Allerdings aber lag gerade jetzt Möglichkeit vor, daß vom Hergebrachten abgegangen werde, unddieſer

Gefahr wollten die Verbündeten zuvorkommen. Den Landammanngab der Gemeinde vonUri der König, oder

der von ihm beſtellte Reichsvogt“); der Gemeinde von Schwyz die Herrſchaft Habsburg. Ein neuer König,

wer er auch wäre, mochte Uri gegenüber, Herzog Albrecht für Schwyz der bisherigen Uebungvielleicht nicht achten

und durch ihre Gunſt konnten Männer, die den Thälern fremd waren, odereigenſüchtige Käufer in das Amtein—

dringen, das bisher nur Einheimiſche bekleidet hatten und das ein Ehrenamtbleiben ſollte. Die Länder ſchwuren

ſich zu, dieß nicht, auch in Zukunft niemals, zuzulaſſen. Sie nahmen damit gegenüber den Gewalten, die ſie

über ſich erkannten, ein bewußtes ſelbſtändiges Recht in Anſpruch. Allein Auflehnung konnte dies ebenſo wenig

heißen, als ihr Beſtreben, durch gemeinſame Kraft den hergebrachten öffentlichen Rechtszuſtand überhauptzuſchützen.

Ihr Bundverlangte für Schwyz von Herzog Albrecht nichts, was dem Lande nicht ſchon von ſeinem

Vater gewährt worden; vom Königenichts für Uri, wasnicht ſeit König Heinrichs Zeit beſtanden hatte.

Soſtellt ſich der Bund vom 1. Auguſt 1291 als ein Werk ebenſo gemeſſener undüberdachter, als

kräftiger und ſelbſtbewußter Art dar, deſſen Zweck in der Erhaltung hergebrachter Freiheit und des hergebrachten

Rechtes lag.

Indeſſen ſchritten die Ereigniſſe vor, welche die Erledigung des Reiches hervorrufen mußte.

Während die erſten Verhandlungen zwiſchen den Fürſten um die Thronfolge begannen, Herzog Albrecht

von Oeſterreich durch Friedensſchlüſſe mit Ungarn und mit ſeinem Lande Steier ſich fertig machte, mit allem

Nachdruck als Bewerber um die Krone aufzutreten, ihm aber unter Erzbiſchof Gerhard von Mainz und des

Herzogs eigenem Schwager, König Wenzel von Böhmen,eine gegneriſche Partei entgegentrat, ergriff die Par—

teiung zuallererſt des Herzogs Heimatland. Unter der Führung des Biſchofs Rudolf von Konſtanz vom Hauſe

Habsburg⸗Laufenburg traten hier der Abt Wilhelm von Montfort von St. Gallen, die Gräfin Wittwe

Eliſabeth von Rapperswil, die Städte Zürich und Luzern, im burgundiſchen Lande Bern und der Graf von

*) Daßdie Länder mit Bezug auf pas (zunächſt nur für Uri in Frage kommende) Amt des Reichsvogtes hätten

legiferiren wollen, iſt ganz undenkbar. Soweiterſtreckten ſie ihre Anſprüche nicht, und ſie nahmen auch nachmals ohnealles

Bedenken Grafen von Homberg, von Habsburg-Laufenburg, von Werdenberg, von Arberg-Vallangin als Reichsvögte an,
Alles nicht Landleute, und nach deren Erwerbtitel mit Bezug auf das Amtſie keine Frage erhoben.
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Savoyen, auch ſchwäbiſche Herren, wie der Graf von Nellenburg, gegen Oeſterreich zuſammen. Am 16. Oktober

ſchloſſen ſich ihnen die Gemeinden von Uri und Schwyz durch ein dreijähriges Bündniß mit Zuürich theil—

weiſe an*).

Esiſt nicht leicht zu ſagen, welches Ziel die beiden Länder bei dieſem ohnehin ziemlich verklauſulirten

Vertrage mit der benachbarten Reichsſtadtim Auge hatten. Denn mochte auch Uri, deſſen Verbindung mit

Zurich den erſten Faden dazu geknüpft haben wird**), einen Erfolg Herzog Albrechts bei der Königswahlnicht

wünſchen und Schwyz die Hoffnung nähren, daß die Erhebung eines neuen Königs aus anderm Hauſe ihm

Gelegenheit zu endlichem Erwerb der Reichsfreiheit geben werde, ſo konnte doch vorausſichtlich dieß Bündniß der

beiden Länder mit Zürich weder einen weſentlichen Einfluß auf den Ausgang der Thronfrage üben, noch die Beſei—

tigung der habsburgiſchen Hausmacht Albrechts im Zürich- und im Aargau bewirken. Im Falle einer Wahl Albrechts

aber ſetzten ſich Uri und Schwyz durch dieſen, über den Dreiländerbund vom 1. Auguſt hinausgehenden Schritt

einer Verwicklung aus, welche ihre bisherigen Entſchlüſſe und Beſtrebungen nur erſchweren konnte, da Zürich in

jener weitern Verbindungſtand, die ſich ſichtbar und entſchieden feindſelig gegen Herzog Albrecht richtete. Dieſe

Betrachtung, wiedie entferntere Lage, mögen daswenigereinheitlich geſchloſſene Unterwalden vom Eintritt in den

Bundder beiden Länder mit Zürich abgehalten haben. Der Entſchluß der Urner und Schwyzer aber wird in dem

Verlangen, einen Friedenszuſtand auch rings an ihren Grenzen zu erhalten, und in der Abneigung gegen Oeſter—

reichs Macht, ſowie gegen Albrechts Perſönlichkeit, die in weiten Kreiſen gefürchtet war, ſeine Gründe

gehabt haben.

Als nun aber der Kampfſich auf allen Punkten entwickelte, verlor das Bündniß mit Zürich ſchon nach

wenig Monaten ſeine Bedeutung. Dennnoch ehe Herzog Albrecht im Landeerſchien, erlitt Zürich am 183. April

1292 vor demöſterreichiſchen Winterthur eine lähmende Niederlage und nach des Herzogs Ankunft in Luzern,

das ihm huldigte, mußten ſich binnen wenig Wochen Zürich, die Gräfin von Rapperswil, der Abt von St. Gallen,

der Graf von Nellenburg und der Biſchof von Konſtanz den Friedensbedingungen,die Albrecht diktirte, unterwerfen.

Im Auguſt 1292 war Alles zu Ende. Die Heeresmacht, mit welcher der Herzog von Schwaben aus auf dem

Wegenach Frankfurt geweſen war, als die Kurfürſten daſelbſtam 5. Mai den Grafen von Naſſau zum König

erwählten, hatte Albrecht nach erhaltener Kunde von der Wahldurchs Elſaß in ſeine Heimatlande heraufgeführt.

Mitihr bezwanger ſo nachdrücklich die genannten Gegner, während der König zur Krönung nach Aachen (1. Juli

1292) zog und bis Mitte Oktober in Köln verweilte. Noch ehe der König wieder den Mittelrhein erreichte,

im September, muß Herzog Albrecht ſich auch gegen Schwyz gewandt haben. Denneine auf Zürich bezügliche

Verfügung erließ er am 6. Oktober aus Baar bei Zug, von woer unmittelbar darauf nach Waldshut, Dießen—

hofen, Winterthur und dann über den Rhein nach Schwaben ging.

Es iſt ſchwer zu glauben, daß er das Land verließ, ohne daß es zwiſchen ihm und den Schwyzern zu

irgend einer Uebereinkunft, wennvielleicht auch nur einem Waffenſtillſtande, gekommen wäre. Denn mindeſtens ſeiner

Stadt Zug warerSicherheit ſchuldig. Noch im folgenden Jahr, als der Herzog wieder in Oeſterreich weilte,

klagte ſie bei ſeiner verwittweten Schwägerin, Herzogin Agnes in Brugg,übererlittenen Brandſchaden, der eine

*) Feſtſchrift S. 309 u. ff.
**) Bereits hatte ich obige Bemerkung geſchrieben, als mir nachträglich — am Schluſſe meiner Arbeit — in die Augen

fällt, daß die Feſtſchrift S. 298 noch beſtimmter den nämlichen Gedanken äußert und in Uris Landammann von l2ol, dem

Maier Arnold von Silenen, den Vermittler der Anknüpfung zwiſchen Zürich und Urierblickt.
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Folge ſeines Heerzuges geweſen ſein kann. Doch ſei demwie ihm wolle, ſicherlich trafen Schwyz und Uri (wenn er
auch mit Uri ſchon verhandelte) ihr Abkommen mit dem Herzoge, oder beharrten in ihrem Widerſtande, nur in
der Vorausſetzung, daß der Zwieſpalt zwiſchen dem neuen Könige und Herzog Albrecht ihnen zu ſtatten kommen
und die Gunſt des Erſtern verſchaffen werde. *

Allein dieſe Erwartung erfüllte ſich nicht. Als der König überall im Reiche Anerkennung fand und im
November von Wormsausrheinaufwärts ins Elſaß kam, in welchem er, rückſichtsvoll für Habsburg, König
Rudolfs Schweſterſohn, Otto von Ochſenſtein, im Amte eines Reichslandvogtes beließ, entſchloß ſich Herzog Albrecht
mit ihm Friede zu machen. Er ging dem Könige Ende Novemberentgegen, übergab ihm in Hagenau diebisher
in ſeinem Gewahrſam in Kyburg gelegenen Reichsinſignien, die eigentlichen Pfänder des Königthums, und
emmpfing gegen ſeine Huldigung die königliche Belehnung mit allen ſeinen Lehen vom Reiche, Herzogthümern,
Grafſchaften, Aemtern und Rechten. Dannbegleitete er den König nach Baſel, wo er von demſelben am
24. Dezember Abſchied nahm, um nach Oeſterreich zurückzukehren. Daß unter den dem Herzogeertheilten Lehen
die Landgrafſchaftim Zürichgau, ſomit auch Schwyz inbegriffen war, und für Schwyz damitjede Ausſicht auf Er—
füllung der einſtigen Zuſage Kaiſer Friedrichs dahinfiel, iſt ſelbſtverſtändlich. Aber auch das Reichsland Uri

muß damals vom Könige an Herzog Albrecht überlaſſen wordenſein.

Denn weder in Baſel, noch in Zürich, wo der König nunerſchien, die zweite Woche Januars zubrachte
und die Stadt mit Beſtätigung der Privilegien ſeines Vorgängers und neuen beſchenkte, war von Uridie Rede.
Und doch lag in Zürich dieſer Name ſo nahe und mußte es in des Königseigenſtem Intereſſe liegen, ſo gut
wie das Oeſterreich abgeneigt gebliebene Zürich auch das alte Reichsland an der Gotthardſtraße wieder anſich
heranzuziehen. Aber, ob die Urner in Zürich erſchienen und um Erneuerung ihres Privilegiums von König

Rudolf baten oder nicht (kaum iſt glaublich, daß ſie es nicht gethan), der König kümmerte ſich nicht um

ihr Daſein; das deutlichſte Zeichen,daß er in Hagenau auch ſie dem Herzoge anheimgeſtellt hatte. Denn
nur Rückſicht auf ein ſolch förmliches Verſprechen an Albrecht konnte ihn vermögen, ihnen ſeine Huld zu
verſagen.

Dennoch gaben ſie ihren Widerſtand gegen Herzog Albrecht, in welchen der 16. Oktober ſie verwickelt

hatte, noch nicht auf und wenn nach ihrer Abweiſung durch König Adolf auch Schwyz (wie nach dem Bunde

vom 1. Auguſt anzunehmeniſt) ſie unterſtützen und neuerdings gegen den Herzog auftreten mochte, ſo wiſſen

wir jedenfalls ganz beſtimmt, daß Unterwalden ihnen zur Seite trat. Zwei ſchon von Kopp undauch inder Feſt—

ſchrift) angerufene Urkunden desöſterreichiſchen Landvogtes von Ochſenſtein und eines Mailänder Kaufmannshauſes

betreffend Luzernvom 80. März und 10. April 1298 zeigen, daß bis zu dieſer Zeit die Störungen fortdauerten,

die der Verkehr auf dem See und der Gotthardſtraße durch waltenden Fehdezuſtanderlitt.

Eine jahrelange Fortdauer desſelben mußte indeſſen fur die ringgum von Herzog Albrechts Gebieten um—

ſchloſſenen Thäler, wie für ihre Albrecht untergebenen Nachbarn gleich unmöglich ſein. So wardendlich ein

Friede geſchloſſen, den des Herzogs Abweſenheit vom Lande während fünfthalb Jahren für beide Theile erleich—

terte. Uri und Schwyz, vom Könige zurückgewieſen, fügten ſich, wie das nur als Bundesgenoſſe in den Kampf

miteingetretene Unterwalden, des Herzogs Hoheit; Herzog Albrecht hinwieder anerkannte die Gewohnheiten der

Länder, ließ ihren Gemeinden freie Bewegung und den Bund vom 1. Auguſt 1291, deſſen Feſtſetzungen that—
 

) Feſtſchrift. S. 314. Reg. 379, 380.
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ſächlich erfüllt waren, auf ſich beruhen. In Schwyz blieb als Ammann Chuonrad Ab Iberg anderSpitze

der Gemeinde, die unter ſeiner Führung von der gewährtenFreiheit energiſchen Gebrauch zu Abfaſſung förmlicher

Landesſatzungen machte. InUrihingegenerſcheint 1294 der Freiherr Wernher von Attinghuſen als Landammann

an der Stelle des Maiers Arnold von Silenen. Obdie Veränderungbloßinperſönlichen Verhältniſſen Silenens,

der fortfuhr an öffentlichen Verhandlungen Antheil zu nehmen,ihre Urſache hatte, oder ob ſie in irgend welcher

Weiſe mit dem Geſchehenen zuſammenhing,iſt leider nicht zu ermitteln. Bemerkenswerth bleibt immerhin, daß der

Zürcherbund vom 16. Oktober 1291 auf eine Anregung Silenens zurückzuführen ſein könnte*).

Beſtand nun aber auch Friede, ſo konnte doch der Ausgang des Unternehmens von Uri und Schwyz,

das über die Grenzen der Thäler hinausgereicht hatte, in den Gemeinden dieſer beiden Länder nurbittere Er—

innerungen zurücklaſſen. Uri, das dabeiſeine reichsfreie Stellung verloren hatte, mußtedieß noch tiefer empfinden,

als das bloß um eine Ausſicht gekommene Schwyz. Unter dieſemEindrucke begründete ſich in Uri eine ähn—

liche Abneigung und ein ebenſo ſtarker Gegenſatz gegen die habsburgiſche Hoheit, wie ſie in Schwyz undtheil—

weiſe in Unterwalden ſchon langebeſtanden.

Dastratbeierſter günſtiger Gelegenheit in raſcher, kräftiger Entſchloſſenheitvon Uri wie von Schwyz

zu Tage. Als im Sommer 1297 die Wetterwolken ſich ſammelten, die ernſten Krieg zwiſchen König Adolf

und Herzog Albrecht zu entzünden verhießen, wandten ſich Uri und Schwyz, ehenoch die beiden Mächteſich

nur in Bewegunggeſetzt hatten, Ende November 1297 bis nach Frankfurt ſendend, an König Adolf, Uri um

Wiederherſtellung ſeiner Reichsfreiheit, Schwyz um Beſtätigung, d. h. Erneuerung,ſeiner einſt von Kaiſer Friedrich

erhaltenen Zuſage bittend. Der König gewährte beiden Ländern das Erbetene, in der Form zweier mit Kaiſer

Friedrichs Brief für Schwyz von 1240 übereinſtimmender Erklärungen vom 30. November 1297. Man hat

die Meinung geäußert, Uri habe vorgezogen, dem Beiſpiele von Schwyz zu folgen und einen Brief nach dieſer

Form,ſtatt Beſtätigung ſeiner frühern Freiheitsbriefe der Könige Heinrich und Rudolf von 1231 und 1274,

zu empfangen. Allein ein ſo mechaniſches Verhalten iſt doch den Boten von Uri nicht zuzutrauen, die mit dem—

ſelben ohne alle Noth die rechtliche Stellung ihres Landes nur geſchwächt hätten. Denn der Brief Adolfs vom

30. November 1297 bekräftigt nicht das althergebrachte gute Recht, die beſtehende Freiheit eines Reichslandes,

ſondern ſchafft erſt ein ſolches. Vielmehr liegt der Grund dieſes Verfahrens beim Könige. Hatte er 1291

verweigert, Uri's Recht und des Landes Briefe von 1231 und 1274 anzuerkennen, ſo ging er über dieſen Vor—

gang jetzt mit Stillſchweigen hin, um ſich nicht ſelbſt zu widerſprechen, hob aber nunſelbſt Uri zur Reichsfreiheit

empor und mit demſelben auch Schwyz. Gerade in dieſer Form ſeiner Gnadenertheilung an Uri, die mit

Abſicht gewählt iſt, liegt der deutliche Beweis ſeiner einſtigen Preisgebung des Landes an Herzog Albrecht.

Uri mußteſich damit begnügen. Es erhielt immerhin einen neuen Rechtstitel, den es ſeinen frühern beilegen

konnte und welcher deren einſtige Nichtbeachtung von Seite des Reichshauptes wettmachte.

*) S. oben Seite 10 und Anm. — WennSilenens Landammannamtwirklich in Folge ſeiner Beziehung zum ZSürcher—

bündniß von 1291 aufhörte, ſo möchte übrigens dieſe Veränderung ebenſo ſehr im Mißvergnügen der Gemeinde vonUriüber
die ſchließliche Wirkung des Bündniſſes ihre Urſache gehabt haben, als in einem Entſchluſſe Herzog Albrechts, der den Freiherrn

von Attinghauſen an die Stelle Silenens, des auch ihm wegenjenes Bündniſſes mißbeliebigen Dienſtmanns der Abtei Zürich,

geſeßzt hätte. Die lange Führung des Landes durch Attinghuſen, bis mindeſtens 1321, in ereignißvoller Seit, ſpricht für

das Vertrauen, welches die Gemeinde in den ſchon ſeinem Stande nach unabhängigern edeln Landammannſete.
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Aber ſchon der 2. Juli 1298 entſchied den großen Krieg um das Reich, machte König Adolfs Leben
ein Ende, und am 27. Juli erhoben die Kurfürſten in Frankfurt, nachdem ſie ſchon am 28. Juni Adolf des

Thronesentſetzt erklärt hatten, einmüthig den Sieger, Herzog Albrecht, zum Könige.

Adolfs Briefe für Uri und Schwyz fielen nun dahin und von Erneuerung desjenigen König Rudolfs für
Uri war vollends keine Rede. Die beiden Länder, von deren Theilnahme amKriege übrigens keine Spuriſt,

— ihren Grenzen nahte derſelbe nicht, — mußten ſich König Albrechts überall anerkannter Herrſchaft fügen, wie

es das auch dießmal nicht neben ihnen erſchienene Unterwalden that. Ihre Lage blieb übrigens wieſie ſeit
1293 geweſen. Die Gemeinden fuhren fort, unter denſelben Landammännern zubeſtehen, welche ihnen früher
vorſtanden*). Nurdaß des Königs jährliches Wiedererſcheinen in ſeinem heimatlichen Lande ihre Angelegen—
heiten ſeiner Aufmerkſamkeit näher legte, als früher, und daß insbeſondere ſeine und ſeiner Gemahlin Verfügungen
bemüht waren, den geiſtlichen Stiftungen Schutz gegen die Belaſtung mit Landesſteuern zu gewähren, welche die
Gemeinden erhoben. Aber es war für Uri und Schwyzeingeringer Troſt, daß ſie in ihrem habsburgiſchen
Landesherrn nun zugleich den König erblicken durften. Fortdauernd blieb Uri's Verlangen auf den Wiedergewinn

der verlornen Reichsfreiheit,das Streben von Schwyz auf Erlangungderſelben Stellunggerichtet.

Als König Albrechts Tod die Reichskrone vom Hauſe Habsburg auf den Grafen vonLüzelburg brachte,
wandten Uri und Schwyz und nun auch ihre Bundesgenoſſen von Unterwalden ſich an den neuen König Heinrich.
Von ihm erhielten die drei Länder am 8. Juni 18309 die Freiheitsbriefe, in deren Beſitz ſie, unter der Hoheit
des Reiches, ſich und ihren Bund gegen alle Angriffe der Herzoge von Oeſterreich bis zum entſcheidenden duge
von Morgartenbehaupteten.

Inzwiſchen verſuchten Albrechts Erben noch zweimal zum Wiederbeſitz der Herrſchaft über das gan ze Gebirgs—
land zu gelangen, wie ihr Vater ſie beſeſſen hatte. Als Herzog Leopold, durch deſſen Tapferkeit König Heinrich
drohendſter Gefahr unter dem Aufſtande der Mailänder entriſſen worden war, vom Könige am 11. Juni 1811 im
Lager vor Brescia die Zuſicherung erlangte, daß über ſtreitige Güter und Rechte zwiſchen dem Reiche und den
Herzogen eine neue Unterſuchung gepflogen werden ſolle, da wurden als die Gebiete, auf welche ſich dieſelbe zu
erſtrecken habe, genannt: „das Elſaß, die Thäler Schwyz und Uri, die freien Leute in Unterwalden, ſowie die

Güter und Städte, welche gewöhnlich die Waldſtätte (am Rheine) heißen“. Heinrichs Sohn, König Johann von

Böhmen,beſtätigte dieß den Herzogen 1812 mit dem Verſprechen, ihnen „in Schwaben und Elſaß“ zu ihrem
Rechte zu verhelfen **). Schwyz und Uri, Oecſterreichs eigentlichſte Widerſacher, ſind in Heinrichs Brief mit

*) Feſtſchrift S. 319 u. ff.

**) Der Ausdruck des unter König Heinrichs Wohlbedacht abgefaßten Briefes (Kopp. Urk. V. 186) lautet: „ut ipsum
(Leopoldum ducem) et fratres suos in possessione bonorum et jurium quae in Alsacia, in vι—äühoœs Suite et Vrach et homi-
nibus liberis in vollibus degentibus, acd in bonis et opidis que vulgariter Waldstet dicuntur, sibi et fratribus suis pertinere
asserit, reponere dignaremur“. Manhat Urach fürSchreibfehler, ſtatt Unterwalden, erklären wollen. Allein ſehr
willkürlich. Es ſind vielmehr gemeint: das Elſaß, die drei Länder und — wie die „oppida“ zeigen — die vier „Wald—
ſtädte“ am Rhein: Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Walds hut; Landſchaften und Orte, in welchen oder zunächſt
welchen allen des Reiches und des Hauſes Habsburg-Oeſterreich Rechte vielfach ſich berührten. In Schwyz und Uri (bona
ot jura) mögen Güter und Rechte, die zum Landammannamtegehören, mit der Hoheit vom HauſeOeſterreich auf das Reich
gekommen oder zurückgekommen ſein; in Unterwalden (in Fallibus) waren esdie Grafſchaftsrechte, d. h. die Rechte über die
Freien, welche König Heinrichs eigener Erlaß vom 3. Juni 1309 dembis dahin unbeſtrittenen Beſitz der Herzoge zuallererſt

entzogen hatte.
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Nachdruck und in umfaſſender Formel den Freien in Unterwalden vorangeſtellt. Indeſſen kam es, bekannter

Maßen,zuderverheißenen Unterſuchung nicht und im zweiten Jahr nach Kaiſer Heinrichs Tode änderte der

Tag von Morgarten das Verhältniß der Länder zum Hauſe Oeſterreich von Grund aus. Aber noch gab Dieſes

die Hoffnung nicht auf, ſich ihrer dennoch, auch Uri's, zu bemächtigen. Als für König Friedrich den Schönen

der Augenblick erſchienenwar, in welchem ihm der Rücktritt Ludwigs des Bayers die Ausſicht auf einmüthige

Anerkennung im Reiche eröffnete, verpfändete er als König ſeinen Brüdern am 10. Februar 1826 mit anderm

Reichsgute auch „das Thal Uri“. Allein der frühe Tod Herzog Leopolds am 28. Februar 1326, die

Politik Papſt Johannes XXII. und das Wiederauftreten König Ludwigsvereitelten Friedrichs Maßregeln und

Hoffnungen und unter dembayeriſchen König und Kaiſer behaupteten ſich die Eidgenoſſen gegen alle Verſuche

Oeſterreichs. Die Herzoge ſelbſt erkannten die Unmöglichkeit, Uri wieder zu erlangen. Weder unter Kaiſer

Ludwig, noch bei ihren Verhandlungen mit König Karl IV. in den Jahren 1354 und 1355verſuchten ſie dieß

mehr; ſie beſchränkten ihre Anſprüche auf Luzern, Schwyz und Unterwalden. Denn dem kurzen Beſitze des

Reichslandes Uri durch ihren Vater Albrecht (1293—1308) konnte dieſes mit Recht ſeine uralte Freiheit und

König Rudolfs eigene Erklärung von 1274entgegenhalten.

InUri aber ließ der Kampf umdiealthergebrachte Freiheit des Landes,dieſchließlich ſiegreich behauptet

worden, für alle Zukunft eine Abneigung gegen das Haus Oeſterreich zurück, die ſich in der Erzählung von

Tells Thaten aufs Lebhafteſte ausdrückte und erhielt. Eine uralte, dem alamanniſchen, fränkiſchen undſächſiſchen

Germanenſtammebekannte Sageiſt in derſelben örtlich und zeitlich fixirt; unbeſtimmt noch, dunkel und ver—

ſchiedenartig, in einer verlornen Aufzeichnung, die ſichim Weißen Buch von Sarnen ums Jahr 1470-1480

kopirt findet, und im älteſten Tellenlied, deſſen Ruß um 1480 gedenkt; feſter ausgebildet im ſechszehnten Jahr—

hundert. Dabeiiſt ſehr bezeichnend, daß ſchon jene früheſte Erzählung im Weißen Buchedie urneriſche Befreiungs—

ſage in unmittelbare Verbindung mitder ſchwyzeriſchen bringt, daß ſie eben denſelben Bedrücker in beiden Ländern

herrſchen läßt, während Unterwalden unter eignem Vogt ſteht*), — eine Identifikation des Schwyzer-Aufſtandes

von 1247 mit dem umfünfzig Jahre ſpätern gemeinſamen Kampf von Uri und Schwyzgegen Oeſterreich. Noch

bemerkenswerther iſt der Umſtand, daß ſchon die früheſte einläßliche Erzählung der Tellſage an die Namen von

König Adolf und Herzog (unicht: König) Albrecht anknüpft. Das älteſte bekannte „Urner-Spiel von

Wilhelm Tell“, bei Auguſtin Fries in Zürich (ohne Jahrzahl, indeſſen nach 1511 und ziemlich vor 1545 gedruckt,

beginnt mit der Bevogtigung von Uri durch „Herzog Albrecht“undendigt mit der Angabe, daß das Land

ſichungeſähr ums Jahr 1206befreit und „ein Jahr darnach⸗ ſich an „das Reich und

König Adolf den Frommen“ ergeben habe und ſo „wieder“ an das Reich gekommen ſei. Der

Verfaſſer muß die Urkunde König Adolfs von 1297 gekannt haben, aberausihrallein, die er nur beiläufig

zu Beſtimmung des Zeitpunktes erwähnt, in demſich das Erzählte ereignet habe, konnte er ſeine Schilderung

nicht entnehmen und entwickeln. Erbenutzte ſichtlich eineim Lande lebende Ueberlieferung**).

*) Vergl. Bernoulli, Or. A., im Jahrbuch für Schweizergeſchichte Jahrg. VJ (1881) S. 196 u. ff. und im Anzeiger
für Schweizergeſchichte a. a. O.

*9) S.Viſcher, Dr. Wilhelm, Die Sage vonder Befreiung der Waldſtätte. Leipzig 1867, und: Das Urner Spiel

von Wilhelm Tell. Baſel. 1874.



Unſere Aufgabe iſt zu Ende.

Unzweifelhaft gebührt gleicher und gleich ſelbſtändiger Antheil am Urſprunge der Eidgenoſſenſchaft den beiden
Ländern, von denen wir ſprachen: Uri, dasſeine althergebrachte Reichsfreiheit mit männlichem Beharren und un—
entwegten Muthes als ſein gutes Recht zu behaupten wußte, wie Schwyz, dasaufſtrebend ſich die ſeinige erſt
erſtritt. Ehre einem Gemeinweſen, das, auch wenn es überlegener Gewalt weichen muß, ſeine Freiheit doch
niemals ſelbſt ruhmlos preisgibt!

Als Erinnerungszeichen an Uri's feſten und klugen Führer im ſchließlichen Erfolge ſei dieſen Blättern
das Bild desletzten Ueberreſtes ſeiner Wohnſtätte vorangeſtellt, den die Jahrhunderte verſchonten, der Trümmer
der alten Burg Attinghuſen!



 


